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 Stand der Kategorisierung von Daten im Rahmen des Standortauswahlverfahrens 
nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG)  

Sehr geehrter ,

vielen Dank für Ihre Anfrage am 22.02.2021 zum aktuellen Stand der Kategorisierung 
entscheidungserheblicher Daten in Baden-Württemberg. Wir haben die am 
21.12.2020 an das Umweltministerium Baden-Württemberg übermittelten Informatio
nen gesichtet und bearbeitet.  

-

Bei den in Ihrem Schreiben nun als entscheidungsrelevant eingestuften Daten han
delt es sich um Daten zu Bohrungen und zum Bergmännischen Risswerk der BGE-
Begründungskürzel: 

-

 AK.B1_AK.B2_AK.B3 
 AK.B1_AK.B4 
 MA.B1_MA.B5 
 MA.B6 
 MA.B8 
 AK.B19, AK.B21, AK.B22 

Bei den nichtstaatlichen Bohrungen mussten als Voraussetzung für den Erlass des 
Verwaltungsakts zunächst die anzeigeverpflichteten Personen nach § 14 GeolDG 
zeitaufwändig in den Papierunterlagen recherchiert werden. Die Recherche konnte 
kürzlich abgeschlossen werden. Für 50 Bohrungen konnte die anzeigeverpflichtete 
Person ermittelt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Kategorisierung für 
diese Daten erfolgt am 01.03.2021. Nach Ende der Widerspruchsfrist werden wir 
Ihnen eine aktualisierte Fassung der Kategorisierungstabellen zukommen lassen. Für 
11 Bohrungen konnte die anzeigeverpflichtete Person nicht ermittelt werden. Für die
se Daten muss daher zunächst ein Aufgebotsverfahren eingeleitet werden. 

-
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Die Daten der BGE-Begründungskürzel AK.B19 bis AK.B22 (Ausschlusskriterium 
„Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit - Bergwerke“) 
 sind nicht im Rahmen einer geologischen Untersuchung im Sinne § 3 (2) GeolDG 
gewonnen worden (vgl. Anschreiben des LGRB Az. 90-4646.1// 20_6900 sowie 
Schreiben des DK der SGD vom 17.07.2020). Wir haben daher für diese Datentypen 
keine Kategorisierung vorgenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.
Abteilungspräsident 
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